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Landratsamt 
 

 
Vollzug der Baugesetze; 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 09.06.2026 mit dem Aktenzeichen 30/602 BA VV I 20260534 betref-
fend den Neubau von zwei Salzsilos - bauliche Anlagen auf Flurnummer 3203 der Gemarkung Manching, Rechliner Straße, 85077 Man-
ching 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Baugenehmigungsbescheid: 
 
1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt. 

 
2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag eingereichten Bauvorlagen, geprüft am 01.06.2026, zugrunde. 
 
3. Abweichungen: 

Von den Vorschriften der Bayer. Bauordnung oder den auf Grund der Bayer. Bauordnung erlassenen Vorschriften werden fol-
gende Abweichungen gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Halbsatz 1 BayBO sowie Art. 
28 BayBO erteilt: 

• Die erforderliche Abstandsfläche zwischen den Salzsilos kann nicht eingehalten werden.  

• Der erforderliche Brandabstand zwischen den Salzsilos kann nicht eingehalten werden. 
 

4. Auflagen: 
4.1. Bauordnungsrechtliche Auflagen: 
4.1.1. Schnurgerüst 

Mit den Bauarbeiten darf erst nach Abnahme des Schnurgerüstes (Absteckung der Grundfläche der baulichen Anlage und Fest-
legung der Höhenlage) durch einen Baukontrolleur des Landratsamtes begonnen werden. Die Abnahme ist mindestens 1 Wo-
che vor Baubeginn schriftlich oder telefonisch beim Landratsamt zu beantragen. 
Einer Schnurgerüstabnahme ist die Einmessbescheinigung eines Prüfsachverständigen im Sinne der Verordnung über die 
Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau) oder einer Person mit ausreichenden Fach-
kenntnissen gleichgestellt. Aus dieser muss hervorgehen, dass die abgesteckte Grundfläche der baulichen Anlage und die fest-
gelegte Höhenlage auf der Baustelle dem genehmigten Eingabeplan entspricht. 
 

4.1.2. Baubeginn 
Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn des Bauvorhabens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbre-
chung von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher dem Landratsamt mittels des Formulars „Baubeginnsan-
zeige“ schriftlich zusammen mit den ggf. erforderlichen Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b Abs. 2 BayBO mit-
zuteilen bzw. vorzulegen (Art. 68 Abs. 8 BayBO). 
 
Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst dann begonnen werden, wenn diese 
Unterlagen dem Landratsamt im Original oder per Fax (lediglich gescannte Dokumente können nicht akzeptiert werden) vorlie-
gen (Art. 68 Abs. 6 BayBO). 
 
ZWANGSGELDANDROHUNG 
Für den Fall, dass die Baubeginnsanzeige bei Beginn der Bauausführung oder Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts nicht 
oder nicht vollständig vorgelegt wird, wird ein Zwangsgeld in Höhe von € 1.000,00 angedroht. Die Androhung des Zwangsgel-
des beruht auf Art. 29, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Höhe orien-
tiert sich am wirtschaftlichen Interesse des Bauherrn; sie erscheint angemessen, um den Bauherrn zur Erfüllung der Verpflich-
tung anzuhalten. Das Zwangsgeld wird fällig und mittels Kostenrechnung angefordert, wenn die Auflage nicht eingehalten wird 
(Art. 37 Abs. 1 Satz 1 VwZVG), ohne dass es des Erlasses eines neuen Verwaltungsaktes bedarf. Zwangsmittel können so 
lange und so oft angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 VwZVG). 
 

4.2. Wasserrechtliche Auflagen: 
4.2.1. Allgemein 
4.2.1.1. Die Anlagen sind wie in den Antragsunterlagen dargestellt auszuführen und zu betreiben. Sofern sich aufgrund nachfolgender 

Anforderungen Änderungen ergeben, ist für diese ein Tekturantrag einzureichen. 
 

4.2.1.2. Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln sowie Verwenden von wassergefährdenden Stoffen müs-
sen so beschaffen sein und errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung von Ge-
wässern und deren Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Die Anforderungen der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen), dem WHG (Wasserhaushaltsgesetz) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
insbesondere TRwS 779 (Technische Regel wassergefährdender Stoffe), sind hierbei zu beachten und einzuhalten. 
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4.2.1.3. Bei sämtlichen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist stets darauf zu achten, bzw. durch bauliche Maßnah-
men sicherzustellen, dass im Leck- bzw. Schadensfall keine wassergefährdenden Stoffe in den Untergrund, in ein Gewässer 
oder eine hierfür nicht geeignete Entwässerungsanlage gelangen. 
 

4.2.1.4. Anlagenteile wie Überfüllsicherungen dürfen nur verwendet werden, wenn diese für den vorgesehenen Verwendungszweck 
geeignet sind und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  
 

4.2.1.5. Verunreinigungen mit wassergefährdenden Stoffen sind umgehend mit geeigneten Mitteln aufzunehmen und zu beseitigen. 
Hierzu sind an gut zugänglicher Stelle Gerätschaften zur Aufnahme vorzuhalten. Der Aufbewahrungsort ist zu kennzeichnen 
und auf das fachgerechte Verhalten im Leckagefall hinzuweisen.  
 

4.2.2. Lagern und Abfüllen von Streusalz 
4.2.2.1. Zur Lagerung von Streusalz sind ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassene Behälter zu verwen-

den, die den bauordnungsrechtlichen Vorschriften entsprechen. Sie sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
aufzustellen, zu betreiben und instand zu halten. 
 

4.2.2.2. Die Befüllung und Abfüllung von Streusalz darf ausschließlich über einer dichten und medienbeständigen Bodenfläche durchge-
führt werden. Hierzu ist für jedes Salzsilo eine gesicherte Abfüllfläche herzustellen. 
 

4.2.2.3. Die Abfüllplätze sind flüssigkeitsundurchlässig und medienbeständig aus Beton oder Asphalt gem. den Vorgaben der TRwS 779 
Anhang E auszuführen und muss über eine gesicherte Entwässerung gemäß § 19 Abs. 2 AwSV verfügen. 
 

4.2.2.4. Entstehende Fugen und Stöße sind dauerhaft flüssigkeitsundurchlässig und medienbeständig abzudichten. Sämtliche Beschä-
digungen (z. B. Abplatzungen, Rissbildungen etc.) an der Bodenfläche und an den Fugendichtungen der Abfüllplätze sind um-
gehend ordnungsgemäß instand zu setzen und die Dichtheit dauerhaft zu gewährleisten. 
 

4.2.2.5. Die Größe der Abfüllplätze ist dabei so groß zu dimensionieren, dass mindestens die gesamten Wirkbereiche der Abfüllan-
schlüsse der Befüllleitung von der gesicherten Fläche erfasst werden.  
 

4.2.2.6. Bei der Abfüllung von Salz sind die Streufahrzeuge so zu positionieren, dass Salz zuverlässig und vollständig von den Fahr-
zeugtanks aufgenommen wird. Sämtliche Verschmutzungen der Abfüllbereiche mit Salz sind umgehend mit geeigneten Mitteln 
(z. B. Besen) zu beseitigen, sodass die Abfüllflächen fortwährend sauber gehalten werden.  
 

4.2.2.7. Die zulässigen Belastungsgrenzen der Anlagen und der Sicherheitseinrichtungen sind beim Befüllen und Entleeren einzuhalten, 
wobei die Be- und Abfüllvorgänge von Salz von geschultem Betriebspersonal ununterbrochen zu überwachen sind. Vor Beginn 
der Arbeiten ist ein ordnungsgemäßer Zustand der erforderlichen Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen. 
 

4.2.2.8. Die zusätzlichen Anforderungen, welche auf der zweiten Seite des AwSV-Gutachtens vom 21.01.2026 genannt werden, sind 
einzuhalten und umzusetzen. 
 

4.2.3. Eigenüberwachung, Prüfungen und Anlagendokumentation 
4.2.3.1. Die Dichtheit der Anlagen und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen sind durch den Betreiber regelmäßig zu kon-

trollieren. Schäden an Dichtflächen, Rückhalteeinrichtungen und sonstigen Sicherheitsvorkehrungen sind umgehend instand zu 
setzen.  
 

4.2.3.2. In der Nähe der Anlage ist an gut sichtbarer Stelle ein Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen nach Anlage 4 AwSV dauerhaft anzubringen. Den Vorgaben des AwSV-Sachverständigen folgend 
sollte jedoch ebenso eine Betriebsanweisung für die Anlagen erstellt werden. 
 

4.2.3.3. Für die Anlagen ist gem. § 43 AwSV eine Anlagendokumentation zu führen, welche die wesentlichen Informationen über die 
Anlagen enthält. Hierzu sind insbesondere Angaben zum Aufbau und zur Abgrenzung der Anlagen, zu den eingesetzten Stof-
fen, zur Bauart und zu den Werkstoffen der einzelnen Anlagenteile, zu Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen, zur 
Löschwasserrückhaltung und zur Standsicherheit aufzuführen. Bei einem Betreiberwechsel sind die Dokumente vollständig an 
den nachfolgenden Betreiber zu übergeben. Nach Fertigstellung der Anlagendokumentation ist im Anschluss der Fachkundigen 
Stelle für Wasserwirtschaft am Landratsamt Pfaffenhofen eine vollständige Anlagenübersicht unaufgefordert vorzulegen. 
 

5. Hinweise: nicht wiedergegeben 
 

6. Kosten: 
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Für diesen Bescheid werden gemäß beiliegender Kostenrechnung 
und Anlage Kosten in Höhe von 202,50 € erhoben. 
 

7. Gründe: nicht wiedergegeben 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.  
 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung einer Klage ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Erhebung einer Klage per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wir-
kung mehr haben. Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, aber auf eigenes Risiko. 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 3 
Satz 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung gestellt werden. 
 
Burghard“ 
 
 
Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit  
 

vom 23.06.2026 bis einschließlich 22.07.2026 
 

im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B105, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.  
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlossen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 08.06.2026 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt (MVA) 
 
 
Die Verbandsversammlung hat in seiner Sitzung am 11.12.2025 den vorgelegten Jahresabschluss 2024 des Zweckverbandes Müllverwertungs-
anlage Ingolstadt „MVA“ zum 31.12.2024 festgestellt und beschlossen, dass der Jahresgewinn in Höhe von EUR 45.793.483,09, davon 
8.451.366,00 in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt und 37.342.117,09 Euro auf neue Rechnung vorgetragen wird. 
  
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  
 
Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem als Anlage 1 beigefügten Jahresabschluss des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt, Ingolstadt, zum 31.12.2024 und dem als Anlage 2 beigefügten Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An den Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Ingolstadt 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Ingolstadt – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage 
Ingolstadt, Ingolstadt für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Rechtsvorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Bayern i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweck-
verbandes zum 31.12.2024 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum 31.12.2024 und  
 
• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu treffend dar.  
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Bayern i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbands zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen.  
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Zweckverbandes vermittelt so wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Freistaates Bayern i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeig-
nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweck-
verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.  
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.  
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung 

des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Zweckverbandes abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-

barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweck-
verbands zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Zweckverbands vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 

von der Lage des Zweckverbands. 
 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu-
kunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen  
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Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern  
 
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis zum 
31.12.2024 befasst.  
 
Gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 KommPrV Bay haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Prüfung einzugehen.  
 
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu 
wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes Anlass geben. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes sowie für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.  
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 
HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.  
 
Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche 
Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 
 
München, 25. November 2025 
 
Bavaria 
Revisions- und Treuhand Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
gez. Weberndörfer    gez. Unterrainer 
Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüfer 
(Ende der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks)“ 
 
 
Gemäß Verbandssatzung § 27 (7) wird der Jahresabschluss 2024 und Lagebericht von Montag den 06. Juli bis Dienstag den 14. Juli 2026 im 
Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt, Am Mailinger Bach 141 in 85055 Ingolstadt zur Einsichtnahme 
ausgelegt und kann während dieser Zeit von 8 bis 12 Uhr eingesehen werden. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Gemeinde Reichertshausen 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Reichertshausen  
(Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm) 

für das Haushaltsjahr 2026 
 

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende Haushaltssatzung: 
 

§1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf je  14.568.200,00 Euro 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf je  2.060.400,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§2 
 

Im Haushaltsjahr 2026 sind zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.  
Die noch gültige und fortgeltende Kreditermächtigung in Höhe von 1.400.000 € wird für das Haushaltsjahr 2026 nicht benötigt. 
 

§3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
    a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)                                          350 v. H. 
    b) für die Grundstücke (B)                                                                                    380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer          350 v. H. 
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§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.420.000 Euro festgesetzt  
(Art. 73 Abs. 2 GO).  
 

§ 6 
 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z. B. zu §§ 25 bis 27 KommHV) und den Stellenplan beziehen werden nicht 
aufgenommen.  
 

§7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm vorgelegt. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird durch Niederlegung in der Gemeindeverwaltung Reichertshausen (Zimmer Nr. 01, Erdgeschoss) im Rathaus Rei-
chertshausen, Pfaffenhofener Straße 2, 85293 Reichertshausen in der Zeit vom 15.06.2026 bis 31.07.2026 öffentlich aufgelegt (Art. 65 Abs. 3 
GO). 
 
Reichertshausen, den 08.06.2026 
 
Benjamin Bertram-Pfister 
1. Bürgermeister 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
 
 
Aufgebot von Sparkassenbüchern und sonstigen Sparurkunden; 
Gemäß Art. 35 und 36 SGBGB wird hiermit auf Antrag der nachstehend aufgeführten Antragsteller der Inhaber des/der jeweiligen Sparkassen-
buches/Sparurkunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorlegung der Urkunde binnen drei Monaten fei der Sparkasse Ingolstadt Eichstätt anzu-
melden. Wird die Urkunde innerhalb dieser Frist nicht vorgelegt, so wird das jeweilige Sparkassenbuh/die jeweilige Sparurkunde durch Beschluss 
des Vorstandes für kraftlos erklärt. 
 
 
Antragsteller      Urkundennummer 
 
Xaver Koch      3213245222 
(Manuela Koch, Franz Xaver Koch, Karin Koch-Tauschek) 
 
Johanna Gieb, Hedwig Gieb     3165437272 
 
 
Eichstätt, 29.05.2026 
 

Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 
 

Reinhard Dirr 
Vorstandsvorsitzender 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 22.06.2026  


